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Muster A: Diplomatenpaß

1. . . . . . . . . . . . " - " Г — j
*  Ministerium v

&
Jur Auswärtige Angelegenheiten 

4er Deutschen Demokratischen Republik

DIPLOMATENPASS

А 000

l$n Neunen der Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik bittet das Ministerium für Auswärtige Angdч 
legenheiten alle *n- und ausländischen Verwaltungen, den 
Inhaber dieses Passes

frei und ungehindert reisen und ihm nötigenfalls Schute
und Beistand angedeihen zu lassen.

reist ins Ausland in Begleitung

Lichtbild

„Unterschrift des Paßinhabers 
Подпись владельца паспорта I Signaiure du titulatre

Geltungsbereich des Passes 
Паспорт действителен для 
Се passeport est valable pour

Der Paß wird ungültig am _ 
Срок паспорта истекает 
Ce passeport expire le

wenn er nicht verlängert wird, 
если он не будет продлен, 
sauf renouvellement.

Berlin, den 19.

Der Minister für Auswärtige Angelegenheiten
Siegel i.v.

А 000 Staatssekretär

Dieser Diplomatenpaß erstreckt sich auch auf 
В настоящий паспорт вписаны 
Се passeport est igalemeni valable pour

VatencMJt / Подпись I Signature


